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Die Funktionen des AWVG

Die inhaltliche und methodische Gestaltung des AWVG 
wird durch die Funktionen des Gesetzes bestimmt. Es 
sind dies die Funktionen des ökonomischen Systems des 
Sozialismus in der Außenwirtschaft, der Außen- und 
Außenwirtschaftspolitik der DDR, bezogen auf die 
außenwirtschaftsvertraglichen Beziehungen.
Das AWVG wird für die sozialistischen intrasvstema- 
ren Beziehungen die Prinzipien des sozialistischen In
ternationalismus in sich auf nehmen und ihre Vertie
fung durch zwischenstaatliche Regelungen ermöglichen. 
Für die Wirtschaftsbeziehungen mit den nichtsozialisti
schen Ländern wird es von den Prinzipien def fried
lichen Koexistenz, der Gleichberechtigung und des ge
genseitigen Vorteils ausgehen und damit zu deren 
Durchsetzung und zur Herstellung normaler Beziehun
gen zwischen der DDR und anderen Staaten beitragen. 
Diese Prinzipien müssen nicht nur als solche in das 
AWVG auf genommen werden, sondern vor allem in 
konkrete Verhaltensanforderungen umgesetzt werden, 
denn auch hier ist notwendig, daß „die eigentliche ma
terielle Regelung selbst die ideologischen und erziehe
rischen Aspekte umfaßt und wirksam in das System 
der Regelung eingliedert“4 *.
Das AWVG soll eine rationelle Handelstätigkeit för
dern, die kaufmännische und juristische Arbeit auf 
außenwirtschaftlichem Gebiet erleichtern und die Er
ziehung der Außenhandelskaufleute der DDR zu einer 
den Bedürfnissen der sozialistischen Außenwirtschaft 
entsprechenden Gestaltung der Außenwirtschaftsver
tragsverhältnisse unterstützen. Es soll damit einen Bei
trag zur Erhöhung der Rechtssicherheit auf dem Gebiet 
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen leisten.
Das Gesetz muß den Auswirkungen der technischen 
Revolution auf das internationale Wirtschaftsleben 
Rechnung tragen, beispielsweise indem es das Aufkom
men neuer Warenarten, die Veränderungen der Han
delstechnik, der Absatzformen usw. berücksichtigt und 
dabei vor allem die neuen Formen der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den sozialistischen Staaten wie 
die Kooperation auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Technik und die Rechtsformen des Handels in den 
strukturbestimmenden Wirtschaftszweigen, insbesondere 
des Anlagenhandels, gestaltet. Dabei ist von den Be
dingungen des gegenwärtigen internationalen Wirt
schaftslebens auszugehen. Die sich in ihm herausbil
denden Prinzipien sind, soweit sie den außenwirt
schaftspolitischen Interessen der DDR entsprechen, in 
die Regelung aufzunehmen. Das gleiche gilt für sich 
abzeichnende Entwicklungstendenzen, die unter dem 
Aspekt der Prognose aussichtsreich sind. Ihnen muß 
auch durch das Gesetz zum Durchbruch verholfen wer
den. Dabei soll es durch rationelle und vielseitig kom
binationsfähige Regelungen mit relativ hohem Abstrak
tionsgrad in der Lage sein, auch zukünftige Entwick
lungen, die noch nicht im einzelnen absehbar sind, zu 
erfassen.
Das AWVG soll den Partnern die eigenverantwortliche 
Gestaltung ihrer vertraglichen Beziehungen ermög
lichen. Dabei erscheint das Prinzip der Einheit von 
zentraler staatlicher Planung und Leitung und eigen
verantwortlicher Tätigkeit der Warenproduzenten im 
AWVG in der Form, daß es, wo es zur Durchsetzung 
der Funktionen des Außenwirtschaftsmonopols der DDR 
erforderlich ist, zwingende Regelungen, im übrigen aber 
und ganz überwiegend dispositive Regelungen enthält, 
die von den Partnern durch andere Vereinbarungen 
ersetzt werden können und die ihnen eine optimale

4 Supranowitz, „Zur weiteren Gestaltung und normativen Re
gelung des sozialistischen Wirtschaftsrechts der DDR“, Ver
tragssystem 1969, Heft 10, S. 537.

Berücksichtigung der Besonderheiten ihrer Bezienun- 
gen ermöglichen.

Die Zweckmäßigkeit der Schaffung des AWVG

Die Zweckmäßigkeit des AWVG liegt vor allem darin 
begründet, daß die erwähnten Funktionen des Gesetzes 
nur durch eine- Spezialregelung realisiert werden kön
nen. Dafür sprechen aber auch noch andere Erwägun
gen. Wenn diese im folgenden zusammengefaßt dar
gestellt werden, so wird dabei von ,der Arbeitshypo
these, ausgegangen, daß das AWVG im Prinzip die 
schuldrechtlichen, insbesondere die vertraglichen Bezie
hungen zwischen Partnern verschiedener Staaten regeln 
soll.
Bisher werden die Außenbeziehungen der Wirtschafts
organisationen der DDR, soweit keine international 
einheitlichen direkten Spezialnormen bestehen und das 
Recht der DDR Anwendung findet, durch BGB, HGB 
und deren Nebengesetze geregelt. Diese Gesetze genüg
ten aus verschiedenen Gründen bereits bei ihrem Er
laß nicht voll den Anforderungen des damaligen Wirt
schaftslebens, und soweit sie das taten, entsprachen sie 
den Bedingungen des Kapitalismus der freien Konkur
renz, gingen sie von einer Trennung von Staat und 
Wirtschaft, von einer Regelung der Wirtschaft durch 
die Marktmechanismen aus. Diese Konzeption ist für 
die sozialistische Planwirtschaft völlig unakzeptabel. 
Deshalb wurde schon sehr frühzeitig eine spezielle Re
gelung für die Beziehungen zwischen den volkseigenen 
Betrieben getroffen8. Die Beibehaltung der Regelungen 
des BGB und des HGB für die schuldrechtlichen Be
ziehungen der Bürger und für die Außenwirtschafts
vertragsbeziehungen war deshalb relativ lange mög
lich, weil sie einen hohen Abstraktionsgrad äufweiseh, 
dispositiv sind und weil ihnen der bürgerliche Klassen
charakter durch unsere Rechtsänwendung genommen 
wurde. Der weitere sozialistische Aufbau, die Einheit 
von sozialistischer und wissenschaftlich-technischer Re
volution, die Gestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus erfordern jedoch im
mer dringender eigene sozialistische Rechtsakte für 
alle Bereiche, die — soweit es die Wirtschaft betrifft — 
auf der Basis des ökonomischen Systems des Sozia
lismus gewachsen sind und es ihrerseits gestalten.
Die bestehende Regelung der Außenwirtschaftsvertrags
beziehungen (soweit keine Spezialnormen gelten), paßt 
ferner nicht in das sozialistische Rechtssystem der 
DDR, besonders nicht in das sozialistische Wirtschafts
recht. Auch die Harmonie mit den wichtigsten zwischen
staatlich vereinbarten Regelungen für die Außenwirt
schaftsvertragsbeziehungen (ALB/RGW 1968, АМВ/ 
RGW 1962, AKB/RGW 19626) ist bei Beibehaltung der 
überkommenen Regelungen nicht gewährleistet. 
Schließlich werden auch BGB, HGB und Nebengesetze 
den spezifischen Anforderungen, die im Gefolge der 
technischen ' Revolution hinsichtlich der Regelung der 
Schuld- und insbesondere Vertragsverhältnisse entstan
den sind, nicht gerecht. Diese Normen sind nicht nur 
inhaltlich inadäquat, sondern erfassen auch viele Er
scheinungen, die sich im modernen Handel herausge
bildet haben, rechtlich überhaupt nicht.
Sprechen die angeführten Erwägungen für die Ab
lösung der BGB- und HGB-Regelung — soweit sie für 
die internationalen Wirtschaftsbeziehungen Bedeutung 
hat — schlechthin, so ergibt sich die Zweckmäßigkeit

5 Vgl. die ѴО über die Einführung des Allgemeinen Vertrags
systems für Warenlieferungen in der volkseigenen und der ihr 
gleichgestellten Wirtschaft ѵо:л 6. Dezember 1951 (GBl. S. 1141).
6 vgl. dazu zusammenfassend und mit zahlreichen weiteren 
Nachweisen Kemper u. a.: Liefervertrag, Montagevertrag, 
Kundendienstvertrag im- Außenhandel der RGW-Staaten, Ber
lin 1967.
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